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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung,
Organ der schweizerischen Armee.

Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,
Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslande nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen an.

XXXIII. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift Uli. Jahrgang.

Mr. 35. Basel, 18. Juni. 1881.

Verantwortlicher Redaktor: Oberstlieutenant von Elgger.
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Altersversicherung
der Müitärbeamteten und Instruktoren.

Ein trauriges Loos erwartet den schweizerischen

Instruktor und Militärbeamteten, wenn er

alt wird und im Dienst des Vaterlandes sich

abgenützt hat; dann wird ihm, wenn er sich in

höherer Stellung befindet, der Rath ertheilt,

er möge seine Entlassung nehmen und einer jungem

Kraft Platz machen. Wenn er sich in

untergeordneter Stellung befindet, macht man nicht

so viel Umstände; er wird einfach nicht mehr

gewählt. Er mnss froh sein, wenn ihm dies

etwas früher bekannt gegeben und er nicht von

heute auf morgen entlassen wird.

Welche Aussichten bieten sich dann dem alt

gewordenen Manne, welcher durch Jahrzehnte

dem Vaterland treu, eifrig und mit Aufopferung

gedient hat?
Mit 60, 70 und mehr Jahren ist es nicht mehr

möglich einen neuen Beruf zu ergreifen! Ersparnisse

hat der Betreffende keine machen können,

denn dazu ist der Gehalt nicht bemessen, ausserdem

werden an den Instruktionsoffizier in Bezug

auf Aufwand und Ausgaben grössere Anforderungen

als an irgend einen andern eidgen.

Staatsbeamteten gestellt.

Zur Bestätigung dieser Angabe erlauben wir
uns anzuführen: Die Uniformirung ist kostspieliger

als die Bürgerkleidung; sie soll stets schön

und proper sein und geht, da jeder Witterung
ausgesetzt, bald zu Grunde und muss erneuert werden;

die Instruktoren vieler Kreise und Waffen

sind zu einem beständigen Wanderleben von einem

Waffenplatz auf den andern verurtheilt, Andere
bleiben zwar auf einem Waffenplatz, werden aber

zeitweise ohne Entschädigung auf andere abkom-

mandirt. Die verheiratheten Instruktoren sind

meist zu einer doppelten Haushaltung genöthigt,

Dieses und noch Anderes verursacht Auslagen,
welche zu dem Einkommen des Instruktionsoffiziers
nicht im richtigen Einklang stehen.

Die Instruktoren, welche kein eigenes
Vermögen besitzen, und dies ist bei den meisten
der Fall, müssen schon sparsam mit dem Gehalt
umgehen, um von einem Monat zum andern
auszureichen.

Bei''vielen Instruktoren wird die Gesundheit
in Folge des anstrengenden Dienstes vorzeitig
zu Grunde gerichtet; bei denjenigen, deren Kör-
perkonstitution den schädlichen Einflüssen der

Witterung und anhaltenden Strapazen lange

trotzt, kommt doch naturgemäss eine Zeit, wo
das vorgerückte Alter seine Rechte geltend macht.
Die Kräfte reichen für die geforderten Leistungen

nicht mehr aus. Die Zeit, wo der Körper
der Ruhe bedarf, ist gekommen. Doch was für
ein Schicksal erwartet den alten Mann, wenn er
die Stellung, die ihm das tägliche Brod gibt,
niederlegt? Die Antwort lautet: Elend, Sorge,

Noth!
Es klingt daher wie der grausamste Hohn,

wenn bei uns, einem seiner Zeit vielleicht
hochgefeierten Veteranen bei seinem Rücktritt von

der lange und in ehrenvoller Weise bekleideten

Stellung in Zeitungen, bei Banketten und durch

Abordnungen zu seinem wohlverdienten Ruhestand

Glück gewünscht wird!
Die meisten Instruktoren sind auf ihren Sold

angewiesen und befinden sich in trostloser Läge,

wenn diese einzige Einnahmsquelle wegfällt.
In Folge dessen dient jeder so lange fort als er

es vermag und die vorgesetzten Behörden es

gestatten. Diese, um einen braven Mann, der seine

Gesundheit im Dienste geopfert hat, nicht dem

Elend preiszugeben, drücken bei den verminderten

Leistungen ein Auge zu und so kommt es, dass
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